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Öffentliche Auflage 
Projekt Staatsstrassen gemäss § 16 in Verbindung 
mit § 17 Strassengesetz (StrG) ohne Rechtserwerb.

Meilen, Instandsetzung Seestrasse, Schwabach­
strasse – Seehalden, Projektänderung Lärmschutz­
massnahmen.

Die Projektunterlagen (Projektänderungsdossier) liegen vom  
22. Mai bis 22. Juni 2026 bei der Gemeindeverwaltung Meilen, 
Bauamt, Bahnhofstrasse 35, 8706 Meilen auf und können wäh-
rend den ordentlichen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

Die Unterlagen sind zu Informationszwecken und ohne An-
spruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit auf der Webseite des 
Kantons unter www.zh.ch/strassenprojekte digital einsehbar. 
Massgebend sind einzig die konkret aufliegenden Unterlagen. 

Gegen das Projekt kann innerhalb der Auflagefrist schriftlich 
per Briefpost bei der Kontaktstelle Einsprache erhoben werden. 
Mit der Einsprache können alle Mängel des Projektes geltend 
gemacht werden. Zur Einsprache ist berechtigt, wer durch das 
Projekt berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen 
Änderung oder Aufhebung hat. Die Einsprache muss einen An-
trag und dessen Begründung enthalten. Allfällige Beweismittel 
sind genau zu bezeichnen und soweit als möglich beizulegen 
(§ 17 StrG; §§ 21 ff. VRG, LS 175.2). Einsprachen gegen die Ent-
eignung sowie Begehren um Durchführung von Anpassungs-
arbeiten sind von den direkt Betroffenen ebenfalls innerhalb 
der Auflagefrist bei der Kontaktstelle einzureichen (§ 17 StrG; 
§§ 21 ff. VRG).

Gemeindeverwaltung Meilen

Baumstämme von neugepflanzten 
Bäumen brauchen Schutz. Mittels 
geeigneter Massnahmen sind sie 
vor Sonneneinstrahlung (insbeson-
dere starker Wintersonne) sowie 
vor der nächtlichen Wärmeabstrah-
lung der Umgebung zu schützen. 
Dies ist erforderlich, da sich Jungbäu-
me nach der Pflanzung erst an die oft-
mals extremen Standortbedingungen 
im Siedlungsraum anpassen müssen. 
In der Baumschule profitierten sie 
noch von gegenseitiger Verschattung 
und geringerem Hitzestress; am neu-
en Standort ist das nicht mehr der 
Fall.
Die Stämme der neugepflanzten Bäu-
me an der Dorfstrasse sind derzeit mit-
tels sogenannter Tonkinmatten (Spalt-
bambus) vor Sonneneinstrahlung ge- 
schützt. Bei dieser Lösung wird der 
Schutz zu einem bestimmten Zeit-
punkt vollständig entfernt, wodurch 
der Stamm abrupt wieder vollständig 
exponiert ist. Dies erhöht das Risiko 
von Schäden am Baumstamm.
Die Verantwortlichen der Gemeinde 
Meilen haben sich daher für eine  
alternative Technik entschieden: den 
Stammanstrich. Der Vorteil eines weis-
sen Stammanstrichs besteht darin, 
dass sich der Baumstamm während des 
Abwitterungsprozesses, der bis zu fünf 

Jahre dauern kann, schrittweise an die 
neuen Standortbedingungen gewöhnt. 
Zudem passt sich der Anstrich dem Di-
ckenzuwachs des Stammes an. Dieses 
Vorgehen ist mittlerweile in vielen 
Städten und Gemeinden gängige Pra-
xis, und die bisherigen Erfahrungswer-

te sprechen klar für diese Lösung.
Unter Berücksichtigung dieser Aus-
gangslage wird zur Reduktion des 
Schädigungsrisikos und zur Sicher-
stellung der langfristigen Baumge-
sundheit in diesen Tagen der Stamm-
anstrich appliziert.

Schutz für neugepflanzte Bäume
Stammanstrich der Jungbäume in der Dorfstrasse

Die weisse Farbe schützt die Baumstämme vor starker Sonneneinstrahlung und Hitze.
� Foto: zvg

Die Gemeinde Meilen wertet künftig 
bei Sachabstimmungen die Stimm-
zettel elektronisch – mittels soge-
nanntem E-Counting – aus. Dieses 
Verfahren ist in der Schweiz bereits 
erprobt worden und hat sich be-
währt.
E-Counting basiert auf maschinenles-
baren Stimmzetteln, Scannertechno-
logie und spezieller Auswertungssoft-
ware, wodurch die Stimmen schneller 
und mit noch geringerer Fehleranfäl-
ligkeit ausgezählt werden können. 
Der Einsatz von E-Counting bei eidge-
nössischen Abstimmungen ist bundes-
rechtlich zulässig. Für kantonale und 
kommunale Abstimmungen ist hinge-
gen eine Bewilligung der Direktion der 
Justiz und des Innern des Kantons Zü-
rich erforderlich. Diese Bewilligung 
wurde zentral für alle Zürcher Ge-
meinden erteilt und gilt vorerst aus-
schliesslich für Sachabstimmungen. 
Der Bundesrat hat hierbei klare Anfor-
derungen definiert, um die Sicherheit 
und Vertrauenswürdigkeit der Aus-
zählung zu gewährleisten. Dazu gehö-
ren unter anderem technische Kont-
rollen, die Durchführung repräsen- 
tativer Stichproben sowie klare Zu-
griffsregelungen.
Das E-Counting-System umfasst einen 
Scanner mit integriertem Imprinter 
zur automatischen Nummerierung 
der Stimmzettel sowie eine lokale Aus-
wertungssoftware. Der Kanton stellt 
für alle Vorlagen eines Urnengangs ei-
nen einheitlichen maschinenlesbaren 

Stimmzettel bereit. Unleserliche Stimm-
zettel werden automatisch ausgeschie-
den und anschliessend manuell über-
prüft. Sollte es zu technischen Stö- 
rungen kommen, ist jederzeit eine 
vollständige manuelle Auszählung 
möglich. E-Counting ersetzt weder 
das Wahlbüro noch die Verantwortung 
des Wahlbüros für die korrekte Durch-
führung der Abstimmung.
In Meilen findet E-Counting zum ers-
ten Mal am Abstimmungssonntag vom 
14. Juni 2026 Anwendung. Für Wahlen 
bleibt die manuelle Auszählung wei-
terhin gesetzlich vorgeschrieben. Die 
Einführung von E-Voting (elektroni-
sche Stimmabgabe über das Internet) 
ist auf absehbare Zeit nicht vorgese-
hen.

E-Counting bei der 
nächsten Abstimmung
Bewilligung ist auch auf kantonaler  
Ebene erteilt

Diese Maschine zählt supergenau.
� Foto: zvg

Reparatur aller Markenuhren. 
Batterien und Bänder sofort. Alle 
Schmuck und Silber Reparaturen. 
Perlen neu aufziehen. Auch mit 
Magnetverschluss. Bewerte gerne 
Silber und Goldschmuck, Zinn. 
Münzen, Barren etc. Auch Zinn und 
Besteck in Silber und versilbert.
Bewerte auch alle Uhrenmarken. 
Wenn Sie es wünschen sofort Bar- 
auszahlung. Verkaufen Sie nie, 
bevor Sie mein kostenloses 
Angebot haben!

Jeden Mittwoch in Herrliberg 
Alte Dorfstrasse 21 hinter der Post.
Jeden Donnerstag in Meilen 
bei Nicole Diem OPTIK.

Info: H. KURT, 079 409 71 54 
info@altgold-hk.ch,  www.altgold-hk.ch
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